
vom sozialistischen Strafrecht jederzeit ein 
wirksamer Schutz gesichert wurde.

Diese Aufgaben der Strafgesetzgebung wurden 
im wesentlichen durch eine Ergänzungs- und Än
derungsgesetzgebung gelöst. In diesem Sinne er
gingen die Gesetze zur Änderung des Strafge
setzbuches und zur Änderung der Strafprozeß
ordnung vom 19. Dezember 1974 (GBl. I 1974 
Nr. 64 S. 591 bzw. S. 597) und das Gesetz zur 
Änderung des Gesetzes über den Vollzug der 
Strafen mit Freiheitsentzug und über die Wie
dereingliederung Strafentlassener in das gesell
schaftliche Leben vom 19. Dezember 1974 
(GBl. I 1974 Nr. 64 S. 607) sowie das Ände
rungsgesetz zum Strafregistergesetz vom 19. De
zember 1974 (GBl. I 1974 Nr. 64 S. 609). Die 
Neufassungen des Strafgesetzbuches, der Straf
prozeßordnung und der anderen Gesetze wur
den im Gesetzblatt publiziert (GBl. I 1975 Nr. 3 
S. 14 bzw. Nr. 4 S. 61 bzw. Nr. 5 S. 110 bzw., 
S. 119). Auch eine neugestaltete Verordnung 
über die Aufgaben der örtlichen Räte und der 
Betriebe bei der Erziehung kriminell gefährde
ter Bürger wurde am 19. Dezember 1974 (GBl. I 
1975 Nr. 6 S. 130) erlassen.

Zu den wichtigen Ergänzungen und Ände
rungen, die mit diesen Gesetzen vorgenommen 
wurden, zählte vor allem die wirksamere Ausge
staltung der Strafen ohne Freiheitsentzug; die 
Möglichkeiten des Gerichts, verurteilte Bürger 
in rechtlich verbindlicher Weise zur Bewährung 
und Wiedergutmachung anzuhalten, wurden 
ebenso wie die Maßnahmen staatlicher und ge
sellschaftlicher Kontrolle zur Durchsetzung der 
Verpflichtungen ausgebaut. Es wurden auch 
rechtliche Voraussetzungen geschaffen, um 
Rückfallstraftaten strenger ahnden zu können. 
Einige Tatbestände zum Schutze des sozialisti
schen Eigentums, der Volkwirtschaft und der 
staatlichen und öffentlichen Ordnung wurden 
differenzierter gestaltet. Das entsprach den Hin
weisen und Vorschlägen vieler Werktätiger, An
griffe gegen die Arbeiter-und-Bauern-Macht 
und die staatlichen Organe, gegen das sozialisti
sche Eigentum, auf das Leben und die Gesund
heit der Bürger konsequent zu ahnden.

Weitere Ergänzungen und Änderungen des 
Strafrechts wurden mit dem Zweiten Straf
rechtsänderungsgesetz vom 7. April 1977 
(GBl. I 1977 Nr. 10 S. 100) und dem Dritten 
Strafrechtsänderungsgesetz vom 28. Juni 1979 
(GBl. I 1979 Nr. 17 S. 139) vorgenommen. Als 
wesentliche Änderungen, die mit dem Zweiten 
Strafrechtsänderungsgesetz vorgenommen wur

den, seien genannt: die Neufassung der Präam
bel des StGB, der Ausschluß der lebenslängli
chen Freiheitsstrafe gegenüber Jugendlichen, 
die Strafverschärfung bei staatsfeindlichem 
Menschenhandel und ein differenzierterer 
Schutz vor Straftaten gegen die staatliche und 
öffentliche Ordnung durch Veränderung einiger 
Tatbestände.

Mit dem Dritten Strafrechtsänderungsgesetz 
wurde der Schutz der Staats- und Gesellschafts
ordnung der DDR weiter verstärkt und die Mög
lichkeiten, einen Straftäter durch Bewährungs
strafen in Verbindung mit der Auferlegung von 
Pflichten zur Einhaltung der Gesetzlichkeit und 
Disziplin zu erziehen, wirksamer gestaltet. Än
derungen und Ergänzungen wurden vor allem 
in den Kapiteln zu den Staatsverbrechen und zu 
den Straftaten gegen die staatliche und gesell
schaftliche Ordnung, gegen das sozialistische 
Eigentum und die Volkswirtschaft vorgenom
men. Die Normen zur Verurteilung auf Bewäh
rung und zur Strafaussetzung auf Bewährung, 
zur Wiedereingliederung und zur Strafverschär
fung bei Rückfallstraftaten wurden stärker diffe
renziert. Die Haftstrafe wurde auf 6 Monate 
zeitlich begrenzt. Durch das Gesetz über die ge
sellschaftlichen Gerichte der Deutschen Demo
kratischen Republik (GGG) vom 25. März 1982 
(GBl. I 1982 Nr. 13 S. 269) wurde das System 
der Erziehungsmaßnahmen der gesellschaftli
chen Gerichte weiter ausgebaut und § 29 StGB 
entsprechend verändert.

Mit den Ergänzungen und Änderungen des 
StGB und anderer Gesetze wurden die Differen
zierungsmöglichkeiten des Strafrechts und da
mit die Individualisierbarkeit der strafrechtli
chen Verantwortlichkeit weiterentwickelt. In
dem die Möglichkeiten, gesellschaftliche Kräfte 
im Prozeß der Erziehung des Straftäters zielge
richtet einzusetzen, erweitert wurden, wurde 
auch auf diesem Gebiet die weitere Entfaltung 
der sozialistischen Demokratie ermöglicht.

Am 22. März 1984 wurde eine neue Verord
nung zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkei
ten (OWVO) verabschiedet (GBl. I 1984 Nr. 14 
S. 173). Sie trägt zur besseren Abgrenzung zwi
schen kriminellen Vergehen und Ordnungswid
rigkeiten bei und ermöglicht eine differenzier
tere rechtliche Bekämpfung von Rechtsverlet
zungen.42

42 Vgl. H. Duft/R. Gerberding, „Neufassung der Ver
ordnung zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkei
ten“, Neue Justiz, 1984/7, S. 279 ff.
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